Arbeitskräfteerhebung (Labour Force Survey)

Grundlegende Konzepte und Definitionen

Arbeitskräfte

Als Arbeitskräfte gelten beschäftigte Personen und Arbeitslose.

Erwerbstätigkeit

Die Gruppe der Erwerbstätigen umfassen alle Personen ab einem bestimmten Alter, die während eines bestimmten kurzen Zeitraums (entweder eine Woche oder eines Tages) zu den folgenden Kategorien zählen:

a) Abhängige Erwerbstätige:

a1) "am Arbeitsplatz": Personen, die während des Beobachtungszeitraums gegen Lohn oder Gehalt in Geld oder Sachleistungen Arbeit verrichtet haben; 

a2) "in einem Arbeitsverhältnis, aber nicht am Arbeitsplatz": Personen, die schon in ihrem gegenwärtigen Arbeitsverhältnis gearbeitet haben, in dem Beobachtungszeitraum vorübergehend zwar nicht arbeiteten, jedoch formell an ihren Arbeitsplatz gebunden waren. Diese formelle Bindung an der Arbeitsplatz wird entsprechend einem oder mehreren der folgenden Kriterien unter Berücksichtigung nationaler Bedingungen bestimmt:

· weiterer Bezug von Lohn und Gehalt;

· eine Rückkehrgarantie nach Beendigung des vorhergesehenen Ereignisses oder einer Vereinbarung über den Tag der Rückkehr an den Arbeitsplatz; 

· der bereits verstrichenen Zeit, in der der Arbeitnehmer dem Arbeitsplatz fernblieb, wobei es sich, sofern das erheblich ist, um die Zeit handeln kann, für die Arbeitnehmer weiterhin eine Entschädigung erhalten, ohne eine andere Arbeit annehmen zu müssen. 

b) "Selbständige": 

b1) "am Arbeitsplatz": Personen, die während des Beobachtungszeitraums für Gewinn oder Familieneinkünfte in Geld oderSachwerten überhaupt gearbeitet haben; 

b2) "mit einem Unternehmen, aber nicht am Arbeitsplatz": Personen mit einem Unternehmen (Wirtschaftsunternehmen, landwirtschaftlicher Betrieb oder ein Dienstleistungsbetrieb), die aus bestimmten Gründen während des Beobachtungszeitraums vorübergehend nicht an ihrem Arbeitsplatz waren.

Aus erfassungstechnischen Gründen gilt als "überhaupt gearbeitet" eine Arbeitszeit von mindestens einer Stunde.

Arbeitslosigkeit

Zu den Arbeitslosen zählen alle Personen ab einem bestimmten Alter, die während des Beobachtungszeitraums:

a) "ohne Arbeit waren" d.h. nicht in entlohnter Beschäftigung standen und auch nicht selbständig waren;

b) "gegenwärtig für eine Beschäftigung verfügbar waren" d.h. während des Beobachtungszeitraums für eine entlohnte oder eine selbständige Beschäftigung zur Verfügung standen;

c) "auf der Suche einer Beschäftigung waren" d.h. in einem bestimmten Zeitraum der jüngsten Vergangenheit bereits Schritte unternommen hatten, um eine entlohnte Beschäftigung oder eine Tätigkeit als Selbständiger zu finden.

Bei der Anwendung dieser Definitionen auf die Erhebung über Arbeitskräfte der Gemeinschaft haben Eurostat und die Arbeitsgruppe für die Erhebung einige geringfügige Abweichungen von ihrer vorgeschriebenen Bedeutung vereinbart:

· Vorübergehend entlassenen Personen, die nach den IAA-Definitionen als erwerbstätig klassifiziert werden sollten, werden den Arbeitslosen zugerechnet, da ihre Bereitschaft zur Ausübung einer Tätigkeit deutlich in ihren Erwartungen zur Wiederaufnahme ihrer Beschäftigung zum Ausdruck kommt. Diese sehr kleine Gruppe stellt nur etwa 2% der gesamten Arbeitslosen der Gemeinschaft dar. Das gleiche Argument wird ebenfalls bei Personen geltend gemacht, die bereits eine neue Beschäftigung gefunden haben, die sie jedoch erst später aufnehmen.

· Bei Personen, die die Gründung eines eigenen Unternehmens oder einer freiberuflichen Praxis anstreben, ist weder die aktive Arbeitssuche noch die unverzügliche Verfügbarkeit erforderlich, da beide Voraussetzungen schwierig zu messen sind. Die aktive Arbeitssuche ist bei dieser Gruppe von besonderer Natur. Eine Prüfung der unmittelbaren Verfügbarkeit würde auf rein hypothetischer Basis erfolgen.

· Es ist beschlossen worden, dass unter Buchstabe b) ("gegenwärtig für eine Beschäftigung verfügbar waren") die Worte "verfügbar waren" bedeuten sollen, dass sie eine Arbeit innerhalb von zwei Wochen aufnehmen könnten. Unter Buchstabe c) soll der "Zeitraum" die vier Wochen vor der Befragung im Rahmen der Erhebung umfassen. Die Gründe hierfür sind, dass Verzögerungen (z.B. die Zeit, die in Erwartung der Ergebnisse früherer Bewerbungen verbracht wird) es erforderlich machen, dass der aktive Faktor der Arbeitssuche für einen längeren Zeitraum als eine Woche bemessen werden muss, wenn ein umfassendes Maß für die Arbeitssuche gewünscht wird. 

Arbeitslose können nach den Gründen der Arbeitslosigkeit in vier Gruppen eingeteilt werden: 

1) Personen, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, sind Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis unfreiwillig beendet wurde und die unmittelbar danach eine neue Beschäftigung suchen, sowie vorübergehend entlassene Arbeitnehmer.

2) Personen, die ihren Arbeitsplatz aufgegeben haben, sind Arbeitnehmer, die ihr Arbeitsverhältnis freiwillig gekündigt oder auf eine andere Weise freiwillig beendet haben und unmittelbar danach eine neue Beschäftigung suchen.

3) Personen, die wieder eine Tätigkeit aufnehmen wollen, sind Arbeitnehmer, die bereits einer Beschäftigung nachgegangen sind, aber nicht aktiv waren oder vor der Arbeitssuche ihre Wehrpflicht erfüllt haben.

4) Personen, die eine erste Beschäftigung suchen, sind Personen, die nie einer regelmäßigen Beschäftigung nachgegangen sind.

Nichtaktive Personen 

Als nicht aktiv gelten alle Personen, die weder als beschäftigt, noch als arbeitslos eingeteilt sind.

Mit Ausnahme der gesonderten Darstellung von Schülern und Studenten ist für diese Gruppe keine weitere Aufgliederung erforderlich.

Wehrpflichtige oder Zivildienstleistende zählen nicht zu den vorgenannten Gruppen, da sie bei der Erstellung der Erhebungsergebnisse nicht berücksichtigt wurden.

Die oben genannten Gruppen werden für die Messung folgender Quoten verwendet:

Erwerbsquoten

Erwerbsquoten stellen die Arbeitskräfte als einen Prozentsatz der arbeitsfähigen Bevölkerung (Alter: 15 Jahre und älter) in privaten Haushalten dar.

Beschäftigungs-/Bevölkerungsquoten

Beschäftigungs- / Bevölkerungsquoten stellen beschäftigte Personen als einen Prozentsatz der arbeitsfähigen Bevölkerung (Alter: 15 Jahre und älter) in privaten Haushalten dar.

Arbeitslosenquoten

Arbeitslosenquoten stellen die Zahl der Arbeitslosen als einen Prozentsatz der Arbeitskräfte dar.

Die oben genannten Quoten werden in der Regel nach Geschlecht und Altersklassen berechnet und mitunter in Kombination mit anderen Variablen der Bevölkerungsstatistik, wie zum Beispiel Familienstand oder Staatsangehörigkeit, untergliedert.

Dauer der Arbeitslosigkeit

Die Dauer der Arbeitslosigkeit wird definiert als der kürzere Zeitraum der zwei folgenden: 

a) die Dauer der Suche nach einer Arbeit, oder

b) der Zeitraum seit der letzten Beschäftigung.

Selbständiger mit Arbeitnehmern

Selbständige mit Arbeitnehmern werden definiert als Personen, die in ihrem eigenen Geschäft oder Gewerbebetrieb, in ihrer freiberuflicher Praxis oder im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in der Absicht, einen Gewinn zu erzielen, arbeiten und die mindestens eine weitere Person beschäftigen.

Selbständiger ohne Arbeitnehmer

Selbständige ohne Arbeitnehmer werden definiert als Personen, die in ihrem eigenen Geschäft oder Gewerbebetrieb, in ihrer freiberuflicher Praxis oder im eigenen landwirtschaftlichen Betrieb in der Absicht, einen Gewinn zu erzielen, arbeiten, ohne eine weitere Person zu beschäftigen.

Arbeitnehmer

Arbeitnehmer werden definiert als Personen, die für einen öffentlichen oder privaten Arbeitgeber arbeiten und dafür Lohn, Gehalt, Gratifikationen, Leistungslohn oder Naturalleistungen erhalten; auch Berufssoldaten gelten als Arbeitnehmer.

Mithelfender Familienangehöriger

Mithelfende Familienangehörige sind Personen, die einem anderen Familienmitglied helfen, einen landwirtschaftlichen Betrieb, ein Geschäft oder einen Gewerbebetrieb zu führen, vorausgesetzt, sie gelten nicht als Arbeitnehmer. 

Unterscheidung Vollzeit-/Teilzeittätigkeit

Die Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeittätigkeit ist anhand der spontanen Antwort des Befragten zu treffen. Eine genauere Unterscheidung zwischen Vollzeit- und Teilzeittätigkeit ist nicht möglich, weil die Arbeitszeiten je nach Mitgliedstaat und Wirtschaftszweig unterschiedlich sind. 

Durch Vergleich der Antworten mit der Zahl der normalerweise geleisteten Arbeitsstunden sollte es möglich sein, unkorrekt erscheinende Antworten zu erfassen und gegebenfalls zu berichtigen, da eine Teilzeittätigkeit in kaum einem Fall 35 Arbeitsstunden überschreiten und eine Vollzeittätigkeit in der Regel nicht weniger als 30 Arbeitsstunden betragen dürfte.

Unbefristete/befristete erste Erwerbstätigkeit

Diese Frage richtet sich nur an Arbeitnehmer. In den meisten Mitgliedstaaten beruhen Beschäftigungsverhältnisse in der Regel auf schriftlichen Arbeitsverträgen. Allerdings werden in einigen Ländern schriftliche Verträge nur in bestimmten Fällen abgeschlossen (z.B. im öffentlichen Dienst, für Auszubildende, oder andere Personen, die innerhalb des Betriebes eine formale Ausbildung erhalten). Unter Berücksichtigung dieser unterschiedlichen Rahmenbedingungen beschreiben die Begriffe "befristete Tätigkeit" und "befristeter Arbeitsvertrag" (bzw. "unbefristete Tätigkeit" und "unbefristeter Arbeitsvertrag") Sachverhalte, die als ähnlich angesehen werden können.

Eine Tätigkeit kann als befristet betrachtet werden, wenn sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer einig sind, dass ihre Beendigung, wie beispielsweise der Erreichung eines bestimmten Datums, der Erledigung eines Auftrags oder der Rückkehr eines Angestellten, der vorübergehend ersetzt wurde, abhängt; im Falle eines befristeten Arbeitsvertrags wird die Bedingung für dessen Beendigung im Allgemeinen im Vertrag genannt.

In diese Gruppe fallen: 

· Saisonarbeiter; 

· durch ein Arbeitsvermittlungsbüro angestellte Personen, die an Dritte zur Ausführung eines "Arbeitsauftrags" weiterverliehen werden (es sein denn, es liegt ein schriftlicher unbefristeter Arbeitsvertrag mit dem Arbeitsvermittlungsbüro vor);

· Personen mit speziellen Ausbildungsverträgen.

Besteht kein objektives Kriterium für die Beendigung einer Tätigkeit oder eines Arbeitsvertrages, so werden Tätigkeit bzw. Arbeitsvertrag als unbefristet betrachtet.

Schichtarbeit

Auch diese Frage richtet sich nur an Arbeitnehmer. Schichtarbeit wird definiert als zwei oder mehrere getrennte Artbeitszeiträume innerhalb eines 24-Stunden-Tages, zwischen denen die Arbeitnehmer regelmäßig wechseln. Dementsprechend wird ein Arbeitnehmer als Schichtarbeiter klassifiziert, wenn er für gewöhnlich in zwei oder mehreren Schichten arbeitet. Personen mit festen Arbeitszeiten (die Arbeitszeit ändert sich nur unerheblich) werden nicht als Schichtarbeiter betrachtet.

· Arbeitet gewöhnlich Schicht

"Gewöhnlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Arbeitszeit einer Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums mehr als einmal erheblich geändert hat. 

· Arbeitet manchmal Schicht

"Manchmal bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Arbeitszeit einer Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums lediglich einmal erheblich geändert hat. 

· Arbeitet nie Schicht

„Nie" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass sich die Arbeitszeit einer Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums nur unerheblich geändert hat. 

Abendarbeit

Die Definitionen von Abend und Nacht sind so unterschiedlich, dass es verhältnismäßig schwierig ist, für alle Mitgliedstaaten eine gemeinsame Basis zu finden. Grundsätzlich kann jedoch von Abendarbeit gesprochen werden, wenn die Arbeit nach der im Mitgliedstaat üblichen Arbeitszeit, aber vor Beginn der dort üblichen Nachtruhe geleistet wird. Dies beinhaltet die Möglichkeit normaler Schlafenszeiten (während "Nachtarbeit" unübliche Schlafenszeiten bedingt).

· Arbeitet gewöhnlich abends

"Gewöhnlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen vierwöchigen Bezugszeitraums mindestens an 50% der geleisteten Arbeitstage (aber mindestens einmal) abends gearbeitet hat. 

· Arbeitet manchmal abends

"Manchmal" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen vierwöchigen Bezugszeitraums an weniger als 50% der geleisteten Arbeitstage (aber mindestens einmal) abends gearbeitet hat.

· Arbeitet nie abends

"Nie" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen vierwöchigen Bezugszeitraums in keinem Fall abends gearbeitet hat. 

Nachtarbeit

"Nachtarbeit" kann im Allgemeinen als während der normalen Schlafenszeiten ausgeführte Arbeit betrachtet werden. Dies bedingt unübliche Schlafenszeiten (während "Abendarbeit" die Möglichkeit normaler Schlafenszeiten beinhaltet).

· Arbeitet gewöhnlich nachts

"Gewöhnlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums mindestens an 50% der geleisteten Arbeitstage (aber mindestens einmal) nachts gearbeitet hat. 

· Arbeitet manchmal nachts

"Manchmal" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums an weniger als 50% der geleisteten Arbeitstage (aber mindestens einmal) nachts gearbeitet hat. 

· Arbeitet nie nachts

"Nie" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums in keinem Fall nachts gearbeitet hat.

Samstagsarbeit

Von Samstagsarbeit ist nur auszugehen, wenn offizielle Arbeitsvereinbarungen dafür vorliegen. Arbeitnehmer, die einen Teil ihrer Arbeit mit nach Hause nehmen und/oder gelegentlich samstags an ihrem Arbeitsplatz arbeiten, werden nicht in dieser Spalte klassifiziert.

· Arbeitet gewöhnlich samstags

"Gewöhnlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums an zwei oder mehr Samstagen gearbeitet hat.

· Arbeitet manchmal samstags

"Manchmal" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums einmal samstags gearbeitet hat.

· Arbeitet nie samstags

"Nie" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums in keinem Fall samstags gearbeitet hat.

Sonntagsarbeit

Von Sonntagsarbeit ist nur auszugehen, wenn offizielle Arbeitsvereinbarungen dafür vorliegen. Arbeitnehmer, die einen Teil ihrer Arbeit mit nach Hause nehmen und/oder gelegentlich sonntags an ihrem Arbeitsplatz arbeiten, werden nicht in dieser Spalte klassifiziert.

· Arbeitet gewöhnlich sonntags

"Gewöhnlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums an zwei oder mehr Sonntagen gearbeitet hat.

· Arbeitet manchmal sonntags

"Manchmal" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums einmal sonntags gearbeitet hat. 

· Arbeitet nie sonntags

"Nie" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums in keinem Fall sonntags gearbeitet hat. 

Arbeit zu Hause

Dieser Begriff trifft auf viele Selbständige, z. B. in künstlerichen oder freien Berufen, zu, die ganz oder teilweise zu Hause arbeiten, oft in einem für die beruflichen Zwecke abgetrennten Teil ihrer Wohnung. Bildet der Arbeitsplatz jedoch eine Einheit für sich (z.B. die Praxis eines Arztes oder das Büro eines Steuerberaters), die zwar an die Wohnung der betreffenden Person angrenzt, aber einen separaten Eingang besitzt, ist nicht von "Arbeit zu Hause" auszugehen. In gleicher Weise gilt ein Landwirt, der auf den Feldern oder in den Gebäuden arbeitet, die an seine Wohnhaus angrenzen, ebenfalls nicht als eine Person, die "zu Hause" arbeitet.

Bezüglich der Arbeitnehmer ist von "Arbeit zu Hause" nur auszugehen, wenn offizielle Arbeitsvereinbarungen vorliegen, in denen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ihr gegenseitiges Einverständnis zum Ausdruck bringen, dass ein bestimmter Teil der Arbeit zu Hause erledigt wird. Eine derartige Vereinbarung kann ausdrücklich in den Arbeitsvertrag aufgenommen oder auf andere Weise anerkannt werden (z.B. wenn der Arbeitnehmer den Arbeitgeber ofiziell von dieser Arbeit in Kenntnis setzt, indem er einen Zeitplan ausfüllt oder eine zusätzliche Bezahlung bzw. andere Arten des Ausgleichs fordert). Diese Vereinbarung gilt auch, wenn ein Arbeitnehmer zu Hause mit einem Computer ausgerüstet wird, um seine Arbeit auszuführen. Weitere typische Beispiele für "Arbeit zu Hause" sind Handelsreisende, die sich zu Hause auf ihre Kundengespräche vorbereiten, die im Büro oder in der Wohnung des Kunden stattfinden, oder Personen, die zu Hause Schreibarbeiten ausführen oder Strickwaren herstellen, die nach Fertigstellung an eine Zentralstelle geschickt werden.

Unter "Arbeit zu Hause" fallen keine Arbeitnehmer, die (aus persönlichen oder Zeitgründen) zu Hause Arbeiten ausführen, die ebenso im Rahmen ihrer Arbeitsvereinbarungen am Arbeitsplatz selbst erledigt werden könnten.

· Arbeitet gewöhnlich zu Hause
"Gewöhnlich" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums im Rahmen einer wie oben beschriebenen Vereinbarung an mindestens 50% der geleisteten Arbeitstage zu Hause gearbeitet hat. 

· Arbeitet manchmal zu Hause

"Manchmal" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums im Rahmen einer wie oben beschriebenen Vereinbarung an weniger als 50% der geleisteten Arbeitstage zu Hause gearbeitet hat.

· Arbeitet nie zu Hause

"Nie" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass die betreffende Person während des der Befragung vorangegangenen, vierwöchigen Bezugszeitraums im Rahmen einer wie oben beschriebenen Vereinbarung in keinem Fall zu Hause gearbeitet hat. 

Bildungsniveau

Da es für einige Länder schwierig ist, eine präzise Zuordnung ihres Ausbildungsniveaus zu der ISCED-Nomenklatur herzustellen, werden die ISCED-Daten in drei Kategorien untergegliedert: 

Low : niedrigeres oder gleichwertiges Niveau des ersten Zyklus des Sekundarbereichs

Medium : Abschluss des Sekundarbereichs

High : Hochschulabschluss

Von Deutschland ist die Nichtbeantwortungsquote überdurchschnittlich hoch, da die Beantwortung der Fragen über das Bildungsniveau fakultativ ist. Für Irland wird die Anzahl der Personen, die das Abschlussniveau sekundärer Studien erreicht haben unterschätzt, weil der irische Fragebogen keine Informationen über die spezifische Berufsausbildung erfordert.

Normalerweise pro Woche geleistete Arbeitsstunden

Die hier angegebene Arbeitszeit entspricht der Zahl der normalerweise geleisteten Arbeitsstunden. Hierin inbegriffen sind alle Arbeitsstunden einschließlich der normalerweise geleisteten Überstunden (unabhängig davon, ob sie bezahlt werden oder nicht). Nicht inbegriffen sind die Fahrtzeiten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz sowie die Haupt-Essenspausen. Personen, die normalerweise auch zu Hause arbeiten, werden gebeten, die Zahl der gewöhnlich zu Hause geleisteten Arbeitsstunden ebenfalls zu berücksichtigen. Auszubildende, Praktikanten und sonstige Personen in beruflicher Ausbildung haben die in Schulen oder sonstigen speziellen Ausbildungszentren verbrachte Zeit abzuziehen.

In der Berichtswoche tatsächlich geleistete Arbeitsstunden

Die hier angegebene Arbeitszeit entspricht der Zahl der in der Berichtswoche tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden. Hierin inbegriffen sind alle Arbeitsstunden einschließlich Überstunden (unabhängig davon, ob sie bezahlt werden oder nicht). Nicht inbegriffen sind die Fahrtzeiten zwischen Wohnung und Arbeitsplatz sowie die Haupt-Essenspausen. Personen, die auch zu Hause gearbeitet haben, werden gebeten, die Zahl der zu Hause geleisteten Arbeitsstunden ebenfalls zu berücksichtigen. Auszubildende, Praktikanten und sonstige Personen in beruflicher Ausbildung haben die in Schulen oder sonstigen speziellen Ausbildungszentren verbrachte Zeit abzuziehen.

